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VORWORT 

Bürgerrechtsquellen, insbesondere die in Orten mit vollem oder min= 
derem Selbstverwaltungsrecht (Stadtrecht) zumeist mehrere Jahr= 
hunderte hindurch geführten Matrikeln der vereidigten Neubürger, 
die sogenannten Bürgerbücher, zählen zu den immer wieder be= 
nötigten Hilfsmitteln orts= und familiengeschichtlicher Forschungs= 
arbeit. Das Wissen um den Standort dieser unentbehrlichen Quellen, 
um ihren Inhalt wie um ihre räumliche und zeitliche Reichweite er= 
möglicht dem Suchenden vielfach erst die Aufnahme oder die Weiter= 
führung der zur Bearbeitung stehenden Aufgabe. 

Ermittlung und Verzeichnung der infolge ihrer verstreuten und oft 
recht versteckten Lagerung vielfach nur schwer zugänglichen, teil= 
weise sogar in Vergessenheit geratenen Bürgerrechtsquellen sind seit 
langem als notwendig erkannt. Wissen doch die Verwaltungen der 
Städte und Wigbolde nicht selten nur ungenau um den eigenen 
Bürgerrechtsquellenbestand. Antwortschreiben auf die vom Bearbeiter 
zugestellten Fragebogen enthielten aus diesem Grunde mehrfach 
unvollständige oder falsche Angaben. Eine Ortsverwaltung erstattete 
gar Fehlanzeige, obschon sie zwei der ältesten und längst durch 
Druck veröffentlichten Bürgerbücher in ihrem Archiv besitzt. Auch 
im Hinblick auf die in der ortsgeschichtlichen Literatur, in Inventaren 
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